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Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel 
 

B E K A N N T M A C H U N G 
 

zur 2. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel 
am Dienstag, 21.03.2017, 20:00 Uhr 

im Stadtverordnetensitzungssaal des Rathauses der Stadt Bruchköbel 
 

 
 
 

Tagesordnung 
 
öffentliche Sitzung 
 

1. Einwendungen gegen die Richtigkeit der Niederschrift der Sitzung vom 21.02.2017 
 

2. Mitteilungen des Stadtverordnetenvorstehers / Anfragen an den Stadtverordnetenvorsteher 
 

3. Bericht des Magistrats über wichtige Verwaltungsangelegenheiten und Anfragen zu diesen 
Berichten 

 

4. Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und SPD: 
Wohnen muss bezahlbar bleiben 

 

5. Antrag BBB-Fraktion 
Förderung des Wohnungsbaus; 
Sozialer Wohnungsbau 

 

6. Antrag BBB-Fraktion: 
Preisgünstiger Wohnungsbau in Bruchköbel 

 

7. Gemeinsamer Antrag der Fraktionen BBB, GRÜNE und FDP 
Einrichtung eines Akteneinsichtsausschusses "ungeklärte ÖPNV-Ausgaben" 

 

8. Haushaltssatzung 2016 – Beschlussfassung eines Beitrittsbeschlusses 
 

 
 
 
Bruchköbel, 02.03.2017 
 
 
 
Der Bürgermeister 
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Guido Rötzler 
Stadtverordnetenvorsteher 

Bruchköbel, 22.03.2017 

 
Niederschrift 
 

Gremium Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel 

Sitzungsnummer 2/2017 

Datum Dienstag, den 21.03.2017 

Sitzungsdauer 20:00 Uhr bis 20:45 Uhr 

Ort Stadtverordnetensitzungssaal, Hauptstraße 32, 63486 Bruch-
köbel  

 
Teilnehmer: 
 
Vorsitz: 

Stadtverordnetenvorsteher Rötzler, Guido (CDU)  
 
Anwesende: 

Stadtverordneter Baier, Patrick (BBB)  
Stadtverordneter Beilner, Dietmar (BBB)  
Stadtverordneter Blum, Oliver (GRÜNE)  
Stadtverordnete Braun, Sylvia (FDP)  
Stadtverordnete Bürgstein, Patricia (GRÜNE)  
Stadtverordneter Clauß, Christian (BBB)  
Stadtverordneter Emmrich, Rolf (CDU)  
Stadtverordnete Förster-Helm, Elke (GRÜNE)  
Stadtverordneter Gust, Oliver (CDU)  
Stadtverordneter Hirt, Oliver (CDU)  
Stadtverordneter Hormel, Harald (BBB)  
Stadtverordneter Kitzmann, Alexander (CDU)  
Stadtverordnete Klein, Gisela (BBB)  
Stadtverordnete Lauterbach, Katja (FDP)  
Stadtverordneter Ließmann, Peter (SPD)  
Stadtverordneter Linek, Klaus (GRÜNE)  
Stadtverordnete Neunemann-Güth, Nicole (SPD)  
Stadtverordneter Nohl, Frank (SPD)  
Stadtverordneter Ochs, Reiner (CDU)  
Stadtverordnete Pastor, Dana (SPD)  
Stadtverordnete Pauly, Monika (SPD)  
Stadtverordneter Rabold, Alexander (BBB)  
Stadtverordneter Rechholz, Joachim (BBB)  
Stadtverordneter Ringel, Uwe (GRÜNE)  
Stadtverordneter Schreier, Michael (SPD)  
Stadtverordnete Seewald, Carina (BBB)  
Stadtverordneter Sliwka, Thomas (CDU)  
Stadtverordneter Spachovsky, Ralf (CDU)  
Stadtverordnete Viehmann, Veronika (SPD)  
Stadtverordnete Weigl-Franz, Viola (CDU)  
Stadtverordneter Zeitler, Nicholas (CDU)  
 

Magistrat: 

Bürgermeister Maibach, Günter (CDU)  
Erste Stadträtin Cammerzell, Ingrid (CDU)  

Stadt Bruchköbel 
     DER MAGISTRAT 
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Stadtrat Jessl, Edwin (GRÜNE)  
Stadtrat Keim, Reiner (CDU)  
Stadtrat Pastor, Josef (SPD)  
Stadtrat Roth, H. Michael (BBB)  
Stadtrat Schadeberg, Volker (CDU)  
Stadtrat Schäfer, Jürgen (FDP)  
Stadtrat Viehmann, Norbert (SPD)  
 

entschuldigt: 

Stadtverordnete Blum-Schwarzer, Nicole (CDU)  
Stadtverordneter Breitenbach, Frank (CDU)  
Stadtverordneter Broschowsky, Klaus Dieter (CDU)  
Stadtverordnete Grosse, Andrea (CDU)  
Stadtverordneter Dr. Wingefeld, Volker (FDP)  
 
Schriftführer: 
Schriftführer Dr. Wächtler, Achim  
 
Tagesordnung 
 
1. Einwendungen gegen die Richtigkeit der Niederschrift der Sitzung vom 21.02.2017 
 
2. Mitteilungen des Stadtverordnetenvorstehers / Anfragen an den Stadtverordnetenvorsteher 
 
3. Bericht des Magistrats über wichtige Verwaltungsangelegenheiten und Anfragen zu diesen 

Berichten 
 
4. Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und SPD: 

Wohnen muss bezahlbar bleiben 
(DS-266/2016) 

 
5. Antrag BBB-Fraktion 

Förderung des Wohnungsbaus; 
Sozialer Wohnungsbau 

(DS-191/2015) 

 
6. Antrag BBB-Fraktion: 

Preisgünstiger Wohnungsbau in Bruchköbel 
(DS-269/2016) 

 
7. Gemeinsamer Antrag der Fraktionen BBB, GRÜNE und FDP 

Einrichtung eines Akteneinsichtsausschusses "ungeklärte ÖPNV-
Ausgaben" 

(DS-70/2017) 

 
8. Haushaltssatzung 2016 – Beschlussfassung eines Beitrittsbeschlusses (DS-64/2017) 
 
Protokoll, öffentliche Sitzung 
Der Stadtverordnetenvorsteher eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie mit 
32 anwesenden Stadtverordneten die Beschlussfähigkeit fest. 
 
Gegen die Tagesordnung ergeben sich keine Einwendungen. 
 

1. Einwendungen gegen die Richtigkeit der Niederschrift der Sitzung vom 21.02.2017  

 
Der Stadtverordnetenvorsteher berichtet, dass die im Vorfeld hereingereichten Hinweise bereits ein-
gearbeitet wurden. Im Übrigen ergeben sich keine Einwendungen, so dass die Niederschrift vom 
21.02.2017 mit den Einarbeitungen als genehmigt gilt. 
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2. Mitteilungen des Stadtverordnetenvorstehers / Anfragen an den Stadtverordnetenvorsteher  

 
Es liegen keine Mitteilungen des bzw. Anfragen an den Stadtverordnetenvorsteher vor. 
 

3. Bericht des Magistrats über wichtige Verwaltungsangelegenheiten und Anfragen zu diesen 
Berichten  

 
Der Bürgermeister berichtet, dass wie in anderen Kommunen zukünftig gemeinsame Bürgersprech-
stunden mit der Polizei und der Ordnungsbehörde der Stadt Bruchköbel stattfinden sollen. Eine erste 
gemeinsame Bürgersprechstunde wird am Donnerstag, 06. April 2017 von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr im 
Rathaus der Stadt Bruchköbel, Zimmer 31 angeboten. 
 
Nach der Infoveranstaltung durch die EAM am 08.03.2017 in Gelnhausen werden nunmehr zwei Vor-
lagen, eine hinsichtlich der Optimierung der Vorschaltgesellschaften der EAM und eine hinsichtlich 
der Beteiligung an der KEAM, in den Verwaltungsgang gebracht. Eine Beschlussfassung der Stadt-
verordnetenversammlung ist für die Aprilsitzung vorgesehen, da das späteste Beschlussdatum der 
28.04.2017 ist. Bei allgemeinen Nachfragen könne die Verwaltung Auskunft geben, im Übrigen kön-
nen die Unterlagen bei ihm eingesehen werden. 
 
Im allgemeinen Einvernehmen ruft der Stadtverordnetenvorsteher die Tagesordnungspunkte 4, 5 und 
6 gemeinsam auf. 
 

TOP 4. DS-266/2016 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und SPD: 
Wohnen muss bezahlbar bleiben  

TOP 5. DS-191/2015 Antrag BBB-Fraktion 
Förderung des Wohnungsbaus; 
Sozialer Wohnungsbau 

TOP 6. DS-269/2016 Antrag BBB-Fraktion: 
Preisgünstiger Wohnungsbau in Bruchköbel 

 
Der Stadtverordnetenvorsteher verweist auf einen verbesserten Protokollentwurf zum Ausschuss für 
Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Verkehr vom 31.01.2017. Nach dessen Feststellungen zu den 
Beschlussempfehlungen möge inhaltlich abgestimmt werden. 
 
Der Stadtverordnete Ringel kritisiert auch den jetzigen Protokollentwurf aus dem Ausschuss scharf. 
Der Stadtverordnetenvorsteher verweist darauf, dass Ausschussprotokolle auch im zuständigen Aus-
schuss beraten und gegebenenfalls mittel Abstimmung verabschiedet werden, nicht jedoch durch die 
Stadtverordnetenversammlung. Seiner Auffassung nach stelle der aktuelle Protokollentwurf eine ein-
wandfreie Basis zumindest zur Abstimmung der hier interessierenden Drucksachen dar. 
Der Stadtverordnete Ringel kritisiert im Folgenden inhaltliche Aspekte einzelner Teile der Drucksa-
chen. Der Stadtverordnete Rabold kommt ebenfalls kritisch auf das Protokoll des Ausschusses zu 
sprechen und kritisiert auch die Verfahrenslänge. Inhaltlich spricht er im Sinne der Kompromissformu-
lierungen aus dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Verkehr vom 31.01.2017. Er 
bittet dringend um eine rasche Prüfberichte des Magistrats, damit gegebenenfalls rasch geplant und 
gebaut werden könne. Die Stadtverordnete Pastor trägt als stellvertretende Ausschussvorsitzende die 
aktuellen Beschlussempfehlungen des Ausschusses vor. 
 
Abstimmung zur DS 266/2016 in der Fassung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt 
und Verkehr vom 31.01.2017: einstimmig beschlossen 
 
Abstimmung zur DS 191/2015 in der Fassung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt 
und Verkehr vom 31.01.2017: einstimmig beschlossen 
 
Abstimmung zur DS 269/2016 in der Fassung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt 
und Verkehr vom 31.01.2017: einstimmig beschlossen 
 
Beschluss zu DS 266/2016: 
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„Der Magistrat wird beauftragt,  
1. diejenigen Flächen zu ermitteln, welche sich zur Aufnahme als Wohnbauzuwachsflächen be-
ziehungsweise Gewerbezuwachsflächen in den Flächennutzungsplan eignen, insbesondere im Hin-
blick auf die Schaffung von bezahlbarem, barrierefreiem Wohnraum und diese der Stadtverordneten-
versammlung vorzustellen. 
2. zu prüfen und zu berichten, inwieweit die Baugenossenschaft Bruchköbel in dieses Projekt 
wirtschaftlich eingebunden werden kann.“ 
 
Beschluss zu DS 191/2015: 
„Der Magistrat wird beauftragt zu prüfen, inwieweit die Voraussetzungen für den sozialen Wohnungs-
bau, insbesondere im Hinblick auf Zuschüsse des Landes oder Bundes gegeben sind. Darüber hin-
aus ist zu klären, ob in Bruchköbel im Hinblick auf die Bevölkerungsstruktur weiterer Bedarf an Sozi-
alwohnungen besteht.“ 
 
Beschluss zu DS 269/2016: 
„Der Magistrat wird beauftragt zu prüfen, unter welchen Voraussetzungen in Bruchköbel das vom 
Kreistag des Main-Kinzig-Kreises am 3.6.2016 beschlossene Wohnraum Förderungsprogramm (DS 
MKKKA666 aus 2016) in Bruchköbel im Rahmen eines Erbbaurechtsmodells für den Mietwohnungs-
bau umgesetzt werden kann oder ob durch die Stadt in eigener Trägerschaft Mietwohnungen errichtet 
werden können.“ 
 

TOP 7. DS-70/2017 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen BBB, GRÜNE und FDP 
Einrichtung eines Akteneinsichtsausschusses "ungeklärte ÖPNV-
Ausgaben" 

 
Der Stadtverordnete Rabold spricht im Sinne des Verlangens, über das im Sinne der HGO auch nicht 
abzustimmen sei und erläutert Details. Unter anderem gehe es ihm um die Frage, wie die von der 
Stadtverordnetenversammlung seinerzeit abgelehnte überplanmäßige Ausgabe aus dem Jahre 2014 
tatsächlich haushalterisch bedient worden sei. Im Übrigen habe es möglicherweise Preiserhöhungen 
gegeben, die so nicht vorgesehen, aber gleichwohl ebenfalls bedient worden seien. Darüber hinaus 
zahle die Stadt Bruchköbel die Schülerbeförderung, die von gesetzeswegen Sache des Kreises sei. 
 
Der Stadtverordnetenvorsteher stellt insoweit fest, dass auf das Verlangen von mehreren Fraktionen 
der Ausschuss nach § 50 II HGO gebildet ist. Er stellt weiter fest, dass sich die Stärke des Ausschus-
ses nach der Hauptsatzung richtet, dagegen regt sich kein Widerspruch. Die Fraktionen mögen die 
Mitglieder benennen, das im Anschluss an diese Sitzung tagende Präsidium der Stadtverordneten-
versammlung werde sich um eine Terminsfindung bemühen. 
 
Feststellung: 
 „Zur Kontrolle und Klärung der Vorgänge im Verantwortungsbereich der Verwaltung betreffend 
Erbringung, Abrechnung, Zahlung und haushaltstechnische Buchung von Leistungen des ÖPNV in 
den Jahren 2009-2016 wird ein Akteneinsichtsausschuss nach § 50 Abs. 2 der HGO gebildet. 
Der Ausschuss hat jeweils für die Jahre ab 2009 insbesondere zu klären, 
1. welche Leistungen  auf der Grundlage welcher Gremienbeschlüsse bestellt wurden und ob die 
Gremienbeschlüsse als Grundlage rechtlich ausreichend sind; 
2. welche ÖPNV-Leistungen erbracht wurden und wie diese gegenüber der Stadt abgerechnet 
wurden; 
3. ob die Abrechnungen 
a) den erbrachten Leistungen,  
b) den Bestellungen  
c) den zugrundeliegenden vertraglichen Vereinbarungen entsprachen – und wenn nicht, wer seitens 
der Stadt die Rechnungen vor Zahlung geprüft hat; 
4. ob und wie die geleisteten Zahlungen von den im Haushalt zur Verfügung gestellten 
    Beträgen gedeckt waren und aus welchen Konten die Mittel entnommen wurden; 
5. wie nach der Jahresrechnung 2013 die Mehrausgaben von 45.561,94 € durch andere 
    Minderausgaben oder andere Mehreinnahmen im Budget 12 gedeckt waren.“  
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TOP 8. DS-64/2017 Haushaltssatzung 2016 – Beschlussfassung eines Beitrittsbeschlusses 

 
Der Bürgermeister spricht im Sinne der Vorlage. 
 
Abstimmung: bei 17 Ja-Stimmen (CDU, SPD) und 15 Neinstimmen (BBB, GRÜNE, FDP) beschlos-
sen 
 
Beschluss: 
1. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel tritt der Entscheidung der Kommu-
nal- und Finanzaufsicht des Main-Kinzig-Kreises, in § 2 den Höchstbetrag der Kredite für Investitionen 
und Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2016 auf 5.382.715,00 € festzusetzen, bei. 
 
Die Haushaltssatzung 2016 ändert sich wie folgt: 
 
Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 
(GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl I S. 618) hat die Stadtverord-
netenversammlung am  12.07.2016, geändert durch Beitrittsbeschluss vom 21.03.2017, folgende 
Haushaltssatzung beschlossen: 
 
§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investi-
tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.382.715 € festgesetzt.  
  Davon entfallen 707.913 € auf das KIP. 
 
2. Daraus resultieren folgende Änderungen die in § 1 der Haushaltssatzung 2016 vorgenommen  
 werden: 
 
im Finanzhaushalt 
 
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                              5.382.715 € 
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                             1.887.057 € 
mit einem Saldo von                                                                    3.495.658 € 
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahre von    1.439.476 € 
festgesetzt. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, schließt der Stadtverordnetenvorsteher die Sit-
zung um 20:45 Uhr. 
 
 

Guido Rötzler 
Stadtverordnetenvorsteher 

 Dr. Achim Wächtler 
Schriftführer 
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CDU-Fraktion und SPD-Fraktion 

Ersterfassungsdatum: 28.11.2016 
Aktenzeichen:  

Antragsteller:CDU-Fraktion und 
SPD-Fraktion 

Ersteller:  
 
 

Beschlussvorlage Drucksachen-Nr.:  DS-266/2016 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Bruchköbel 

13.12.2016 6. 

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt 
und Verkehr 

31.01.2017 2. 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Bruchköbel 

21.02.2017 abgesetzt 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Bruchköbel 

21.03.2017  

 
 
Titel: 
 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und SPD: 
Wohnen muss bezahlbar bleiben 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Magistrat wird beauftragt,  
 
1. alle Flächen und in Frage kommenden Baugrundstücke und Areale in Bruchköbel 

einschließlich der Stadteile aufzulisten, die sich für das Vorhaben Schaffung von 
bezahlbaren, barrierefreien Wohnraum eignen; 

 
2. zu prüfen und zu berichten, inwieweit die Baugenossenschaft Bruchköbel in dieses 

Projekt wirtschaftlich eingebunden werden kann; 
 

3. weitere Wohn- und Gewerbeflächen in Bruchköbel auszuweisen, die für den 
Regionalen Raumnutzungsplan angemeldet werden können. 

 
Begründung: 
 

Das Rhein-Main-Gebiet ist eine Wachstumsregion. Immer mehr Menschen suchen 
Wohnraum im Umfeld von Frankfurt, da sie sich die Mietpreise in Frankfurt und den 
unmittelbar angrenzenden Gemeinden nicht leisten können. Frankfurt am Main ist in 
den letzten fünf Jahren um 70.000 Einwohner gewachsen und angesichts des Brexits 
Englands ist die Prognose auch weiterhin ansteigend.  
 

Stadt Bruchköbel 
     DER MAGISTRAT 
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Dies hat natürlich auch Auswirkungen auf Bruchköbel. Schon heute suchen gerade 
Geringverdiener und zuziehende Bürgerinnen und Bürger entsprechenden Wohnraum. 
Dieser Bedarf wird voraussichtlich steigen.  
 
Die Fraktionen von SPD und CDU sehen deshalb in der Schaffung von bezahlbarem 
Wohnraum eine zentrale Aufgabe für Bruchköbel. Hierzu ist es notwendig im Vorfeld zu 
klären, welche bebaubaren Flächen zur Verfügung stehen und an welchen Stellen 
durch eine Bebauungsverdichtung mögliche zusätzliche Flächen geschaffen werden 
können. 
 
Wohnen muss bezahlbar bleiben – das ist wichtig für alle Menschen, deshalb sind nicht 
Höchstpreise für bebaubare Flächen unser vorrangiges Ziel bei der Nutzung der noch 
vorhandenen Areale. Auch in der Schaffung von altersgerechtem und barrierefreiem 
Wohnraum sehen wir eine zentrale Aufgabe. Über 5.000 Bruchköbeler Bürgerinnen 
und Bürger sind älter als 65 Jahre, das sind immerhin fast 25 Prozent der 
Wohnbevölkerung. Rund die Hälfte hiervon ist 75 Jahre alt und älter. Gerade für diese 
Bevölkerungsgruppe wird es zunehmend wichtig, adäquaten - ihrem Alter 
entsprechenden - Wohnraum zu haben. 
Menschen wollen in ihrem gewohnten Umfeld alt werden, denn dort kennen sie sich 
aus und haben Freunde und Familie in der Nähe. Damit sie dies können, brauchen wir 
mehr barrierearmen Wohnraum, in denen eine selbständige Lebensführung möglich ist. 
Von diesen Wohnungen gibt es aber viel zu wenig und dort, wo altersgerechte 
Wohnungen gebaut werden, können sie sich Normal-Rentner meist nicht leisten. 
  
Da bereits ein erstes sehr positives Gespräch mit der Baugenossenschaft Bruchköbel 
geführt werden konnte, ist zu prüfen, wie gemeinsam mit der Genossenschaft das 
beschriebene Vorhaben umgesetzt werden kann. 
 
 
Anlage(n): 
1. Original-Antrag  
 



  

Die Fraktionen der CDU Bruchköbel und SPD Bruchköbel 
vertreten durch Peter Ließmann (SPD) Kontakt peter.liessmann@spd-bruchkoebel.de // 0171 / 6463010 
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Die Fraktionen der CDU Bruchköbel und SPD Bruchköbel 
 
 
 
 
         Bruchköbel, 28.11.2016 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzler, 
 
die Fraktionen von SPD und CDU der Bruchköbeler Stadtverordnetenversammlung 
bitten Sie, den nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung zu setzen. 
 
 
Wohnen muss bezahlbar bleiben 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Der Magistrat wird beauftragt,  
 
1. alle Flächen und in Frage kommenden Baugrundstücke und Areale in Bruchköbel 

einschließlich der Stadteile aufzulisten, die sich für das Vorhaben Schaffung von 
bezahlbaren, barrierefreien Wohnraum eignen; 

 
2. zu prüfen und zu berichten, inwieweit die Baugenossenschaft Bruchköbel in 

dieses Projekt wirtschaftlich eingebunden werden kann; 
 

3. weitere Wohn- und Gewerbeflächen in Bruchköbel auszuweisen, die für den 
Regionalen Raumnutzungsplan angemeldet werden können. 

 
 
Begründung:  
 
Das Rhein-Main-Gebiet ist eine Wachstumsregion. Immer mehr Menschen suchen 
Wohnraum im Umfeld von Frankfurt, da sie sich die Mietpreise in Frankfurt und den 
unmittelbar angrenzenden Gemeinden nicht leisten können. Frankfurt am Main ist in 
den letzten fünf Jahren um 70.000 Einwohner gewachsen und angesichts des Brexits 
Englands ist die Prognose auch weiterhin ansteigend.  
 

mailto:peter.liessmann@spd-bruchkoebel.de
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Dies hat natürlich auch Auswirkungen auf Bruchköbel. Schon heute suchen gerade 
Geringverdiener und zuziehende Bürgerinnen und Bürger entsprechenden 
Wohnraum. Dieser Bedarf wird voraussichtlich steigen.  
 
Die Fraktionen von SPD und CDU sehen deshalb in der Schaffung von bezahlbarem 
Wohnraum eine zentrale Aufgabe für Bruchköbel. Hierzu ist es notwendig im Vorfeld 
zu klären, welche bebaubaren Flächen zur Verfügung stehen und an welchen Stellen 
durch eine Bebauungsverdichtung mögliche zusätzliche Flächen geschaffen werden 
können. 
 
Wohnen muss bezahlbar bleiben – das ist wichtig für alle Menschen, deshalb sind nicht 
Höchstpreise für bebaubare Flächen unser vorrangiges Ziel bei der Nutzung der noch 
vorhandenen Areale. Auch in der Schaffung von altersgerechtem und barrierefreiem 
Wohnraum sehen wir eine zentrale Aufgabe. Über 5.000 Bruchköbeler Bürgerinnen 
und Bürger sind älter als 65 Jahre, das sind immerhin fast 25 Prozent der 
Wohnbevölkerung. Rund die Hälfte hiervon ist 75 Jahre alt und älter. Gerade für diese 
Bevölkerungsgruppe wird es zunehmend wichtig, adäquaten - ihrem Alter 
entsprechenden - Wohnraum zu haben. 
Menschen wollen in ihrem gewohnten Umfeld alt werden, denn dort kennen sie sich 
aus und haben Freunde und Familie in der Nähe. Damit sie dies können, brauchen wir 
mehr barrierearmen Wohnraum, in denen eine selbständige Lebensführung möglich 
ist. Von diesen Wohnungen gibt es aber viel zu wenig und dort, wo altersgerechte 
Wohnungen gebaut werden, können sie sich Normal-Rentner meist nicht leisten. 
  
Da bereits ein erstes sehr positives Gespräch mit der Baugenossenschaft Bruchköbel 
geführt werden konnte, ist zu prüfen, wie gemeinsam mit der Genossenschaft das 
beschriebene Vorhaben umgesetzt werden kann. 
 
 
 
 
 
Fraktionsvorsitzende 

 
Antragsteller 

 
Peter Ließmann (SPD) 
 
Thomas Sliwka (CDU) 

 
Veronika Viehmann (SPD) 
 
Oliver Hirt (CDU) 
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Beschlussvorlage Drucksachen-Nr.:  DS-191/2015 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Bruchköbel 

10.11.2015 8. 
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und Verkehr 

31.01.2017 3. 
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Bruchköbel 
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Bruchköbel 

21.03.2017  

 
 
Titel: 
 
Antrag BBB-Fraktion 
Förderung des Wohnungsbaus; 
Sozialer Wohnungsbau 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Magistrat wird beauftragt, diejenigen Flächen zu ermitteln, welche sich zur 

Aufnahme als Wohnbauzuwachsflächen in den Flächennutzungsplan eignen, und 

diese der Stadtverordnetenversammlung bis zur Mai-Sitzung 2016 vorzustellen; 

hervorzuheben sind solche Flächen, die sich für den sozialen Wohnungsbau 

eignen. 

 

Weiter wird der Magistrat beauftragt, bis zur Mai-Sitzung 2016 der 

Stadtverordnetenversammlung  ein Konzept zur Wiederaufnahme des sozialen 

Wohnungsbaus in Bruchköbel vorzuschlagen.  

Hierbei soll versucht werden, die Baugenossenschaft Bruchköbel einzubinden. 

 

 
Begründung: 
 

 

Die Stadt Bruchköbel hat in den letzten Jahren bei der Entwicklung neuer 

Wohnbaugebiete nur kleine Baulücken geschlossen und keine größeren 

Baugebiete mehr entwickelt. Im gültigen Flächennutzungsplan ist als größere 

Zuwachsfläche nur noch „Im langen Gewann“ vorhanden.   

Stadt Bruchköbel 
     DER MAGISTRAT 
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Dabei ist die Zurverfügungstellung bezahlbaren Wohnraums für die Bruchköbeler 

Bevölkerung ebenso wie für zuziehende Bevölkerung gleichsam ein Gebot der 

sozialen Daseinsvorsorge wie auch der wirtschaftlich-strukturellen 

Weiterentwicklung  

der Stadt. Ein Wachstum der Stadt Bruchköbel ist schon in dem von allen 

Fraktionen getragenen Leitbild als übergeordnetes Ziel festgeschrieben. Schon 

zur Zeit seiner Verabschiedung sagten die demographischen Prognosen einen 

Zuzug aus ländlichen Gebieten in die Rhein-Main-Region voraus, an welchem 

Bruchköbel teilhaben sollte. Dennoch hatte Bruchköbel in den letzten Jahren im 

Gegensatz zu den umliegenden Kommunen keinen Bevölkerungszuwachs, 

sondern sogar einen leichten Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen. Kurzfristig 

und konkret wird der Bedarf nach bezahlbarem Wohnraum und die damit 

verbundene Entwicklungschance der Stadt durch die Verwirklichung der 

Gewerbegebiete der Konversionsfläche des ehemaligen Fliegerhorstes 

Langendiebach, im Zuge derer die Schaffung von bis zu 4000 neuen 

Arbeitsplätzen vorausgesagt wird, spürbar ansteigen. Hinzu kommt nun der 

bundesweit wirkende Siedlungsdruck durch die aktuelle Flüchtlingswelle, 

weswegen zu erwarten ist, dass kurzfristige Änderungs- und 

Abweichungsverfahren für den noch bis 2020 konzipierten regionalen 

Flächennutzungsplan sehr bald erheblich erleichtert werden. Die Stadt 

Bruchköbel wird hierdurch die Chance haben, städtebauliche Versäumnisse und 

Defizite  wieder aufzuholen. Die dafür erforderlichen Vorarbeiten müssen nun 

angegangen werden. Ihre Ergebnisse werden für die Fortschreibung des 

regionalen Flächennutzungsplans ohnehin benötigt. Um ausreichend bezahlbaren 

Wohnraum für alle Teile der Bevölkerung zur Verfügung stellen zu können, wird 

es erforderlich sein, dass auch der Bereich des sozialen Wohnungsbaus mit 

bedacht und entsprechend konzipiert wird. 

 
 
Anlage(n): 
1. Original-Antrag  
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Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Bruchköbel 

21.03.2017  

 
 
Titel: 
 
Antrag BBB-Fraktion: 
Preisgünstiger Wohnungsbau in Bruchköbel 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Magistrat wird beauftragt, gemäß dem vom Kreistag des Main-Kinzig-Kreises 
am 03.06.2016 beschlossenen Wohnungsbauförderprogramm (DS MKK 
KA/666/2016) geeignete Grundstücke im Rahmen eines Erbbaurechtsmodells für 
den Mietwohnungsbau zur Verfügung zu stellen oder in eigener Trägerschaft 
Mietwohnungen zu errichten. 

 
Begründung: 

Seitens des Bürgermeisters wird immer wieder betont, dass es in Bruchköbel keinen 
Bedarf für preisgünstigeren Mietwohnraum gebe.  Der Sozialatlas sowie das 
Wohnraumversorgungs-Konzept für den Main-Kinzig-Kreis, welches im August 2015 
vorgelegt wurde, zeigen jedoch deutlich, dass es gerade für Personen mit einem 
niedrigen oder mittleren Einkommen, u. a. auch Transferleistungsempfänger, sowie für 
ältere Bürgerinnen und Bürger schwierig ist, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Dies 
trifft auch für Bruchköbel zu. Hier herrscht dringender Handlungsbedarf. Eine Initiative 
der BBB-Fraktion zur Förderung des Wohnungsbaus (DS 191/2015) wird seit dem 
10.11.2015, also seit über einem Jahr, im Ausschuss blockiert.  
 
Anfang November 2016 verlautbarte nun die SPD Bruchköbel in einer 
Pressemitteilung, die Parteispitzen von CDU und SPD hätten inzwischen erste 
Gespräche mit möglichen Bauträgern geführt, um preiswerten Mietwohnungsbau für 
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     DER MAGISTRAT 



Hauptstraße 32 
63486 Bruchköbel 

Telefon: 06181/ 975-221          EMail: awaechtler@bruchkoebel.de 
Telefax: 06181/ 975-203          Website: www.bruchkoebel.de 

Seite 2 von 3 

 
 

Bruchköbel zu schaffen – auf Ergebnisse oder konkrete politische Initiativen wartet 
man indessen weiter vergeblich.  

Daher soll nun das von Landrat Erich Pipa initiierte und im Kreistag mit den Stimmen 
von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und Freien Wählern beschlossene 
Wohnraumförderprogramm des Main-Kinzig-Kreises zur Anwendung kommen. 

Zwei Auszüge aus dem Wohnraumversorgungskonzept: 

„Am geringsten von Leerständen betroffen sind vor allem die Gemeinden im Hanauer 
Umland. Die dort vorherrschenden Leerstände von unter 3 % liegen bereits unter 
einem üblichen Niveau der Fluktuationsreserve, also des Leerstands, der zur 
Aufrechterhaltung der Umzugstätigkeit mindestens notwendig ist. Dies ist Anzeichen 
für eine deutliche Marktanspannung in diesen Gemeinden.“ 

„Die Mietentwicklung auf Kreisebene wird vorwiegend von der Entwicklung im Raum 
Hanau dominiert, wo nicht nur die relativ höchsten Mieten verlangt werden, sondern 
auch die größte Preisdynamik zu beobachten ist. In der Stadt Hanau sind zwischen 
2008 und 2013 die Angebotsmieten für Zweizimmerwohnungen nominal um ca. 11 % 
gestiegen.“ 

Der Kreistag des Main-Kinzig-Kreises hat am 03.06.2016 ein Wohnbauförderprogramm 
(Preisgünstiger Wohnungsbau im Main-Kinzig-Kreis) beschlossen. Im Rahmen dieser 
Richtlinie werden 7,7 Millionen Euro bereitgestellt. 

Die Wohnungen sollen im Erdgeschoss behindertengerecht, im ersten Stock 
altersgerecht sein. Die Gebäude sollen ohne Tiefgarage oder Fahrstuhl errichtet 
werden. Die Baukosten müssen sich in einer Höhe belaufen, dass für den Träger der 
Liegenschaft ein Mietpreis i. H. v. 6,80 € bis 7,10 € auskömmlich wäre. Dies stellt die 
Mietpreishöchstgrenze dar. Dieser Mietpreis wird durch einen einmaligen 
Zuschuss des Main-Kinzig-Kreises bei Neubauten von 310 € / m² auf 6 € je 
m²angepasst bzw. subventioniert. Eine Mietpreisanpassung ist erstmals nach fünf 
Jahren möglich. Das Belegungsrecht der Immobilie muss zu 100 % bei der Gemeinde 
liegen. 

Der Kreistag favorisiert Erbbaurechtsmodelle. Die Fördermittel werden jedoch auch für 
Projekte gewährt, in denen kommunale Grundstücke von den Städten und Gemeinden 
in eigener Trägerschaft bebaut werden. 

Am 26.10.2016 wurde der erste Förderbescheid bewilligt. Die Stadt Wächtersbach 
(12.400 Einwohner) hat einer Wohnbaugenossenschaft im Rahmen eines 
Erbbaurechtsvertrages ein altes Schulgebäude zur Verfügung gestellt. Die 
Wohnbaugenossenschaft errichtet dort 4 WE mit einer Wohnfläche von 427 m². In 
Wächtersbach konnte sogar eine Mietpreisbindung auf einen Betrag von 5,50 € erzielt 
werden. 

Mit den Mitteln des Kreises könnten rund 400 Wohneinheiten erstellt werden. 

Bislang wollen bauen: 

Stadt Gelnhausen 70 Wohnungen (22.700 Einwohner) 
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Gemeinde Hasselroth 7 Wohnungen (7.260 Einwohner) 

Stadt Maintal ca. 70 Wohnungen (38.200 Einwohner) 

Stadt Erlensee Anzahl noch offen (14.000 Einwohner) 

Der Bau erfolgt jeweils in Eigenregie bzw. durch Beauftragung auf einem kommunalen 
Grundstück. Die Verwaltung der Liegenschaften soll laut Aussage der Kommunen 
durch eine externe Hausverwaltung erfolgen. 

Die Wohnungsgröße der Wohnungen soll  

-    bei 2 ZW 60, 62 m² 

-    bei 3 ZW 72,74 m² und  

-    bei 4 ZW 90 m² betragen 

 
Anlage(n): 
1. Original-Antrag  
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Antrag:   Preisgünstiger Wohnungsbau in Bruchköbel 

 

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzler, 

die BBB-Fraktion stellt zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 13.12.2016 den 
folgenden Antrag: 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

Der Magistrat wird beauftragt, gemäß dem vom Kreistag des Main-Kinzig-Kreises am 
03.06.2016 beschlossenen Wohnungsbauförderprogramm (DS MKK KA/666/2016) 
geeignete Grundstücke im Rahmen eines Erbbaurechtsmodells für den 
Mietwohnungsbau zur Verfügung zu stellen oder in eigener Trägerschaft Mietwohnungen 
zu errichten. 

 
Begründung: 

Seitens des Bürgermeisters wird immer wieder betont, dass es in Bruchköbel keinen Bedarf für 
preisgünstigeren Mietwohnraum gebe.  Der Sozialatlas sowie das Wohnraumversorgungs-
Konzept für den Main-Kinzig-Kreis, welches im August 2015 vorgelegt wurde, zeigen jedoch 
deutlich, dass es gerade für Personen mit einem niedrigen oder mittleren Einkommen, u. a. 
auch Transferleistungsempfänger, sowie für ältere Bürgerinnen und Bürger schwierig ist, eine 
bezahlbare Wohnung zu finden. Dies trifft auch für Bruchköbel zu. Hier herrscht dringender 
Handlungsbedarf. Eine Initiative der BBB-Fraktion zur Förderung des Wohnungsbaus (DS 
191/2015) wird seit dem 10.11.2015, also seit über einem Jahr, im Ausschuss blockiert.  
 
Anfang November 2016 verlautbarte nun die SPD Bruchköbel in einer Pressemitteilung, die 
Parteispitzen von CDU und SPD hätten inzwischen erste Gespräche mit möglichen Bauträgern 
geführt, um preiswerten Mietwohnungsbau für Bruchköbel zu schaffen – auf Ergebnisse oder 
konkrete politische Initiativen wartet man indessen weiter vergeblich.  

               Bruchköbeler BürgerBund   -  Fraktion  
                  Kurt-Schumacher-Ring 15    D-63486 Bruchköbel 

 

An den 

Stadtverordnetenvorsteher 

Herrn Guido Rötzler 

Hauptstraße 32 

63486 Bruchköbel 

                       

Bruchköbel, den 30.11.2016 

 

BBB - Fraktion 
 

Alexander Rabold 
Fraktionsvorsitzender 
 

Kurt-Schumacher-Ring 15 
D-63486   Bruchköbel 
Tel.:  06181  4343885 
E-Mail: alexander.rabold@brk-bb.de 
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Daher soll nun das von Landrat Erich Pipa initiierte und im Kreistag mit den Stimmen von SPD, 
CDU, Bündnis 90/Die Grünen und Freien Wählern beschlossene Wohnraumförderprogramm 
des Main-Kinzig-Kreises zur Anwendung kommen. 

Zwei Auszüge aus dem Wohnraumversorgungskonzept: 

„Am geringsten von Leerständen betroffen sind vor allem die Gemeinden im Hanauer Umland. 
Die dort vorherrschenden Leerstände von unter 3 % liegen bereits unter einem üblichen Niveau 
der Fluktuationsreserve, also des Leerstands, der zur Aufrechterhaltung der Umzugstätigkeit 
mindestens notwendig ist. Dies ist Anzeichen für eine deutliche Marktanspannung in diesen 
Gemeinden.“ 

„Die Mietentwicklung auf Kreisebene wird vorwiegend von der Entwicklung im Raum Hanau 
dominiert, wo nicht nur die relativ höchsten Mieten verlangt werden, sondern auch die größte 
Preisdynamik zu beobachten ist. In der Stadt Hanau sind zwischen 2008 und 2013 die 
Angebotsmieten für Zweizimmerwohnungen nominal um ca. 11 % gestiegen.“ 

Der Kreistag des Main-Kinzig-Kreises hat am 03.06.2016 ein Wohnbauförderprogramm 
(Preisgünstiger Wohnungsbau im Main-Kinzig-Kreis) beschlossen. Im Rahmen dieser Richtlinie 
werden 7,7 Millionen Euro bereitgestellt. 

Die Wohnungen sollen im Erdgeschoss behindertengerecht, im ersten Stock altersgerecht sein. 
Die Gebäude sollen ohne Tiefgarage oder Fahrstuhl errichtet werden. Die Baukosten müssen 
sich in einer Höhe belaufen, dass für den Träger der Liegenschaft ein Mietpreis i. H. v. 6,80 € 
bis 7,10 € auskömmlich wäre. Dies stellt die Mietpreishöchstgrenze dar. Dieser Mietpreis wird 
durch einen einmaligen Zuschuss des Main-Kinzig-Kreises bei Neubauten von 310 € / 
m² auf 6 € je m²angepasst bzw. subventioniert. Eine Mietpreisanpassung ist erstmals nach fünf 
Jahren möglich. Das Belegungsrecht der Immobilie muss zu 100 % bei der Gemeinde liegen. 

Der Kreistag favorisiert Erbbaurechtsmodelle. Die Fördermittel werden jedoch auch für Projekte 
gewährt, in denen kommunale Grundstücke von den Städten und Gemeinden in eigener 
Trägerschaft bebaut werden. 

Am 26.10.2016 wurde der erste Förderbescheid bewilligt. Die Stadt Wächtersbach (12.400 
Einwohner) hat einer Wohnbaugenossenschaft im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages ein 
altes Schulgebäude zur Verfügung gestellt. Die Wohnbaugenossenschaft errichtet dort 4 WE 
mit einer Wohnfläche von 427 m². In Wächtersbach konnte sogar eine Mietpreisbindung auf 
einen Betrag von 5,50 € erzielt werden. 

Mit den Mitteln des Kreises könnten rund 400 Wohneinheiten erstellt werden. 

Bislang wollen bauen: 

Stadt Gelnhausen 70 Wohnungen (22.700 Einwohner) 

Gemeinde Hasselroth 7 Wohnungen (7.260 Einwohner) 

Stadt Maintal ca. 70 Wohnungen (38.200 Einwohner) 

Stadt Erlensee Anzahl noch offen (14.000 Einwohner) 
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Der Bau erfolgt jeweils in Eigenregie bzw. durch Beauftragung auf einem kommunalen 
Grundstück. Die Verwaltung der Liegenschaften soll laut Aussage der Kommunen durch eine 
externe Hausverwaltung erfolgen. 

Die Wohnungsgröße der Wohnungen soll  

-    bei 2 ZW 60, 62 m² 

-    bei 3 ZW 72,74 m² und  

-    bei 4 ZW 90 m² betragen 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Alexander Rabold 
BBB-Fraktionsvorsitzender 
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BBB-Fraktion, Grünen-Fraktion und FDP-
Fraktion 

Ersterfassungsdatum: 08.03.2017 
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Beschlussvorlage Drucksachen-Nr.:  DS-70/2017 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Bruchköbel 

21.03.2017  

 
 
Titel: 
 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen BBB, GRÜNE und FDP 
Einrichtung eines Akteneinsichtsausschusses "ungeklärte ÖPNV-Ausgaben" 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Zur Kontrolle und Klärung der Vorgänge im Verantwortungsbereich der 
Verwaltung betreffend Erbringung, Abrechnung, Zahlung und 
haushaltstechnische Buchung von Leistungen des ÖPNV in den Jahren 2009-
2016 wird ein Akteneinsichtsausschuss nach § 50 Abs. 2 der HGO gebildet. 
 

Der Ausschuss hat jeweils für die Jahre ab 2009 insbesondere zu klären, 
 

1. welche Leistungen  auf der Grundlage welcher Gremienbeschlüsse bestellt 
wurden und ob die Gremienbeschlüsse als Grundlage rechtlich ausreichend 
sind; 
 

2. welche ÖPNV-Leistungen erbracht wurden und wie diese gegenüber der Stadt 
abgerechnet wurden; 
 

3. ob die Abrechnungen 
a) den erbrachten Leistungen,  
b) den Bestellungen  
c) den zugrundeliegenden vertraglichen Vereinbarungen entsprachen – und 
wenn nicht, wer seitens der Stadt die Rechnungen vor Zahlung geprüft hat; 
 

4. ob und wie die geleisteten Zahlungen von den im Haushalt zur Verfügung 
gestellten 
    Beträgen gedeckt waren und aus welchen Konten die Mittel entnommen 
wurden; 
 

5. wie nach der Jahresrechnung 2013 die Mehrausgaben von 45.561,94 € durch 
andere 
    Minderausgaben oder andere Mehreinnahmen im Budget 12 gedeckt waren; 
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Die für die Prüfung und Klärung erforderlichen Unterlagen sind vollständig 
vorzulegen, insbesondere 
 

1. die zugrundeliegenden Verträge; 
 

2. lückenlos alle Leistungsbestellungen seitens der Stadt beziehungsweise 
namens und auf Rechnung der Stadt; 
 

3. lückenlos alle Abrechnungen beziehungsweise Rechnungen nebst Prüfungs-
und  
    Auszahlungsvermerken; 
 

4. die Jahresrechnungen 2009-2015 in der an das Rechnungsprüfungsamt 
übermittelten 
    Fassung; 
 

5.  alle weiteren den Prüfungsgegenstand betreffenden Schreiben seitens der 
Stadt oder an die Stadt adressiert, sonstige Unterlagen und interne 
Aktenvermerke.  
 
Begründung: 
 

Spätestens, nachdem die Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung vom 
22.07.2014 mit der Vorlage 121/2014 eine angebliche überplanmäßige Ausgaben in 
Höhe von 82.058,94 Euro (in Wirklichkeit 45.561,94 €) abgelehnt hat (Anlage eins) und 
die Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 13.10.2014 (Anlage zwei) die 
Fehlerhaftigkeit der Vorlage festgestellt hat verbunden mit der Feststellung, dass es 
unklar ist, ob der entsprechende mehrverausgabte Betrag gedeckt sei und dem 
Magistrat dementsprechend Entlastung erteilt werden könne, bestehen erhebliche 
Zweifel an einer ordnungsgemäßen Verwaltungsführung betreffend die Erbringung, 
Abrechnung und Zahlung von Leistungen des ÖPNV sowie deren haushaltstechnisch 
ordnungsgemäßer und rechtmäßiger Verbuchung.  
Mit Schreiben vom 29.9.2014 (Anlage Nr. 3) wies die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN sehr konkret darauf hin, dass auch erhebliche Zweifel bestehen müssen, 
dass die der Stadt Bruchköbel gestellten und vom Magistrat bezahlten Abrechnungen 
für ÖPNV-Leistungen dem zugrundeliegenden Vertrag der Stadt mit dem Main-Kinzig-
Kreis beziehungsweise der KVG Main-Kinzig mbH vom 17. November 
beziehungsweise 2.12.2009 entsprechen. Nach diesem Vertrag hat die Stadt für die 
gesamten ÖPNV-Leistungen jährlich 875.000 € zu zahlen; die vorgesehene 
Preisanpassungsklausel ließe nur unter entsprechenden Bedingungen, deren 
Vorliegen zweifelhaft wäre, geringfügige Preissteigerungen zu. Eine Zahlungspflicht für 
etwaige Mehrleistungen ist weder nach dem Vertrag noch nach der Gesetzeslage 
vorgesehen. 
Wieso die Haushaltsansätze in allen Jahren deutlich höher ausfielen, ist im Rahmen 
der Haushaltsberatungen jeweils im Dunkeln geblieben; der Bürgermeister zog sich auf 
angeblich nicht zu erhaltende Auskünfte der KVG zurück (zahlte aber wohl dennoch). 
Nachdem nun für den Haushaltsansatz 2017 seitens des Magistrats eine Erhöhung von 
500.000 € vorgesehen war, welche seitens des Magistrats nach Vorlage von 
entsprechenden Reduzierungsanträgen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und FDP spontan in einer eigenen Korrekturvorlage zum eigenen Haushaltsentwurf um 
420.000 € reduziert wurde, ohne dass der Bürgermeister in der Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschuss vom 07.02.2017 hierzu auch nur ansatzweise eine plausible 
Erklärung geben konnte, ist endgültig der Punkt erreicht, an dem die 
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Stadtverordnetenversammlung ihrer gesetzlichen Kontrollpflicht gegenüber dem 
Magistrat nachkommen muss. 
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Finanzverwaltung 

Ersterfassungsdatum: 02.03.2017 
Aktenzeichen: I/055-38 

Antragsteller:Verwaltung 
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Beschlussvorlage Drucksachen-Nr.:  DS-64/2017 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP 

Magistrat der Stadt Bruchköbel 08.03.2017 3. 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Bruchköbel 

21.03.2017  

 
 
Titel: 
 
Haushaltssatzung 2016 – Beschlussfassung eines Beitrittsbeschlusses 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel tritt der Entscheidung der Kommunal- 
und Finanzaufsicht des Main-Kinzig-Kreises, in § 2 den Höchstbetrag der Kredite für 
Investitionen und Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2016 auf 5.382.715,00 € 
festzusetzen, bei. 
 
Die Haushaltssatzung 2016 ändert sich wie folgt: 
 
Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 
(GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl I S. 618) hat die 
Stadtverordnetenversammlung am  12.07.2016, geändert durch Beitrittsbeschluss vom 
21.03.2017, folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.382.715 € 
festgesetzt.  

  Davon entfallen 707.913 € auf das KIP. 
 

2. Daraus resultieren folgende Änderungen die in § 1 der Haushaltssatzung 2016 vorgenommen  
 werden: 
 

im Finanzhaushalt 
 

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                              5.382.715 € 
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                             1.887.057 € 
mit einem Saldo von                                                                    3.495.658 € 
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahre von    1.439.476 € 
festgesetzt. 

 
Begründung: 
 
zu 1. 

Stadt Bruchköbel 
     DER MAGISTRAT 
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Die Stadtverordnetenversammlung folgt der aufsichtsbehördlich reduzierten Kreditermächtigung mittels 
eines sogenannten Beitrittsbeschlusses, um die Rechtswirksamkeit der Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2016 herzustellen. 
 
Für das Jahr 2016 sieht die Haushaltssatzung der Stadt Bruchköbel einen Kreditbedarf  zur Finanzierung 
von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i. H. v. 6.072.597 € vor.  
 
Die Kommunalaufsicht erteilt die Genehmigung gem. § 103 Abs. 2 HGO jedoch nur für eine 
Kreditaufnahme in Höhe von 5.382.715 €. 
 
zu 2. 
 
Hier werden die Veränderungen des § 1 der Haushaltssatzung 2016 im Finanzhaushalt durch die 
reduzierte Kreditermächtigung dargestellt. Der Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres 2016 wird 
von ursprünglich 2.129.358 € auf 1.439.476 € reduziert. 

 
 
Finanzierungsübersicht: 
 
 
 
Anlage(n): 
1. Widerspruchsbescheid HH 2016  
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